
Seit der Gründung der NADA Austria am 1. Juli 2008 hat sich in Österreich im Bereich Anti-Doping 
viel getan. Die NADA Austria und ihre Partner konnten im Kampf  gegen Doping und Medikamen-
tenmissbrauch einige Erfolge feiern, es gibt aber noch viel zu tun. Dieser Newsletter gibt einen 
Rückblick auf  die vergangenen Jahre und einen Überblick über aktuelle Themen.

RÜCKBLICK

Durch die Weiterentwicklung des Welt-Anti-Doping-Codes und des öster-
reichischen Anti-Doping Bundesgesetzes wurden entscheidende Weichen gestellt, 
um die Anti-Doping Arbeit forcieren zu können. Der mittlerweile auch interna-
tional anerkannte Erfolg der österreichischen Anti-Doping Arbeit gründet sich auf  
drei Ebenen: Etablierung eines modernen Dopingkontrollsystems, strafrechtliche 
Verfolgung durch die staatlichen Ermittlungsbehörden und umfassende Informa-
tion, Aufklärung und Bewusstseinsbildung aller Zielgruppen.

Mit der Gründung der SOKO Doping und der Schaffung einer Kooperationsmöglich-
keit mit der NADA Austria war ein entscheidender Schritt zu einer effizienten 
Bekämpfung von Doping und Medikamentenmissbrauch gelungen. Die Möglichkeit-
en der strafrechtlichen Ermittlungsbehörden haben eine ganze Reihe von Dopingfäl-
len enthüllt, die letztendlich auch von der NADA Austria sportrechtlich aufgegriffen 
werden konnten. 

Durch die - im Vergleich zur Vorgängerorganisation ÖADC - stark verbesserte Budget-Situation war es möglich, die 
Anzahl der Dopingkontrollen deutlich zu steigern und auf  konstant hohem Niveau zuhalten. Mit der Einführung von 
Blutkontrollen und der Überwachung von Langzeitblutprofilen wurde eine entschiedene Grundlage für den Einsatz 
moderner Analysemethoden und der Nutzung von indirekten Beweisen geschaffen.

Seit Gründung der NADA Austria wird die sportinteressierte Öffentlichkeit über entschei-
dende Schritte der Verfahren vor der Rechtskommission (z.B. Suspendierung oder Ab-
schluss des Verfahrens) informiert. Über Verfahrensdetails wird aufgrund der geregelten 
Verschwiegenheitspflicht keine Auskunft gegeben. Alle Presseinformationen sind auf  der 
Homepage der NADA Austria im Bereich Presseaussendungen jederzeit verfügbar. 

Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA Austria) freut sich, seit nunmehr 3 Jahren 
den Anti-Doping Kampf in Österreich vorantreiben zu können. 

3 Jahre  

NADA Austria

 

 

Über Auftrag der Nationalen Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) als nach  

§ 4 Abs 1 Anti-Doping Bundesgesetz idF BGBl I 146/2009 beauftragte unabhängige Doping-

kontrolleinrichtung erstattet die Rechtskommission der NADA Austria nachstehende 

 P r e s s e m i t t e i l u n g 

über das bei der Rechtskommission der NADA Austria anhängige 

 
 

 Dopingverfahren Bernhard Kohl (Radsport) 

 

 
Entscheidung der Rechtskommission der NADA Austria: 

Verstoß gegen die Anti-Doping Bestimmungen  

durch Einnahme, Anwendung und Besitz von verbotenen Substanzen bzw. Methoden 

im Zeitraum von April 2001 bis zumindest September 2008   

 

Verhängung einer zusätzlichen lebenslangen Sperre nach Ablauf der bereits verhängten 

Sperre am 3.7.2010 
 

Aussetzung der Zusatzsperre nach Ablauf von 4 Jahren, womit eine Startberechtigung 

wieder ab 4.7.2014 besteht  
 

Verpflichtung zum Kostenersatz 

 
 
Unter Hinweis auf die in diesem Dopingverfahren bereits veröffentlichten Pressemitteilungen 

teilt die Rechtskommission mit, dass gegen den Athleten Bernhard Kohl am 14.6.2010 eine 

weitere mündliche Verhandlung stattgefunden hat.  

 
In dieser Verhandlung hat die Aufnahme weiterer Beweise, insbesondere durch Einvernahme 

des Beschuldigten bzw. Verlesung seiner Vernehmungsprotokolle vor der Polizei bzw. 

Staatsanwalt stattgefunden.  

 
§ 15 Abs 1 ADBG bestimmt, dass nach den für den jeweils zuständigen nationalen 

Bundessportfachverband geltenden Anti-Doping-Bestimmungen des internationalen 

Fachverbandes vorzugehen ist. Damit waren neben dem WADA-Code auch die Anti-Doping-

Bestimmungen der UCI als den für den Athleten Bernhard Kohl zuständigen internationalen 

Fachverband anzuwenden.  

 
Durch die geständige Verantwortung des Athleten Bernhard Kohl konnten erst die zahlreichen 

Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen von ihm nachgewiesen werden, sodass 

diesbezüglich weitere Beweisaufnahmen unterbleiben konnten.  

 
Aufgrund der im Verfahren sodann festgestellten Vielzahl an Verstößen des Athleten Bernhard 

Kohl gegen die Anti-Doping-Bestimmungen war jedoch nach Ansicht der Rechtskommission 

jedenfalls eine lebenslange Zusatzsperre zu verhängen.  

 
Der Athlet Bernhard Kohl hat jedoch neben seinem Geständnis auch seine bereits in den 

Medien veröffentlichten Aussagen betreffend jener namentlich genannten Personen, welche 
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Gesamte Rechtsvorschrift für Anti-Doping-Bundesgesetz 2007, Fassung vom 06.07.2011 Langtitel 
Bundesgesetz über die Bekämpfung von Doping im Sport (Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 – ADBG 

2007) 
(NR: GP XXIII AB 105 S. 24. BR: 7688 AB 7701 S. 746.) StF: BGBl. I Nr.  30/2007 

Änderung 
BGBl. I Nr. 115/2008 (NR: GP XXIII RV 561 AB 665 S. 65. BR: 7981 AB 8006 S. 759.) 
BGBl. I Nr. 146/2009 (NR: GP XXIV IA 890/A AB 518 S. 51. BR: 8222 AB 8270 S. 780.) 
Text 

1. Abschnitt Sportrechtliche Anti-Doping-Regelungen 
Doping § 1. (1) Doping kann die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen, der Gesundheit der 

Sporttreibenden schaden und widerspricht dem Grundsatz der Fairness im sportlichen Wettbewerb. 
(2) Ein mit der Fairness im sportlichen Wettbewerb grundsätzlich unvereinbarer Verstoß gegen Anti-

Doping-Regelungen liegt vor, wenn  1. sich im Körpergewebe oder in der Körperflüssigkeit von Sportlern verbotene Wirkstoffe, ihre 
Metaboliten oder Marker (in der Folge: verbotene Wirkstoffe) gemäß Anlage der Anti-Doping-
Konvention, BGBl. Nr. 451/1991, befinden,  2. Sportlern verbotene Wirkstoffe verabreicht oder an Sportlern verbotene Methoden gemäß Anlage 

der Anti-Doping-Konvention angewendet werden oder dies nur versucht wird, 
 3. Sportler die Meldepflichten gemäß § 19 verletzen,  4. Sportler oder deren Betreuungspersonen ohne zwingenden Grund bei rechtmäßig angeordneten 

Dopingkontrollen nicht mitwirken,  5. Sportler oder deren Betreuungspersonen verbotene Wirkstoffe und/oder die technische 
Ausstattung für die Anwendung verbotener Methoden besitzen, soweit diese nicht für die eigene 

Krankenbehandlung oder für andere Tätigkeiten als die Betreuung der Sportler (zB bei Ärzten für 
die medizinische Behandlung in Notfällen) benötigt werden,  6. Sportler oder deren Betreuungspersonen auf das Dopingkontrollverfahren unzulässig Einfluss 

nehmen oder dies versuchen oder  7. Sportler oder deren Betreuungspersonen gegen ein Verbot gemäß § 22a, gegen das 

Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983, das Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, 
oder vergleichbare ausländische gesetzlichen Strafbestimmungen verstoßen. 

(3) Abs. 2 Z 1, 2 und 5 gilt nicht, soweit eine medizinische Ausnahmegenehmigung nach § 8 vorliegt 

oder nachträglich gewährt wird. 
(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Anti-Doping-Konvention oder auf das von der UNESCO 

angenommene Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport, BGBl. III Nr. 108/2007, (in der 

Folge: UNESCO-Übereinkommen) und/oder auf dessen Anlagen verwiesen wird, sind sie in der jeweils 

im Bundesgesetzblatt kundgemachten Fassung anzuwenden. (5) Bei minderjährigen oder geistig behinderten Sportlern gelten die zivilrechtlichen Bestimmungen 

über deren Vertretung. 

Begriffsbestimmungen § 1a. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 
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2 0 0 9



Eine Implementierung von Qualitäts- und Sicherheitsmanagement innerhalb 
des Unternehmens ist speziell im hochsensiblen Bereich der Anti-Doping 
Arbeit sehr wichtig. Das Qualitätsmanagement-System der NADA Aus-
tria wurde im Dezember 2009 komplett neu überarbeitet und strukturiert. 
Das Intranet-gestützte System ist auf  ständige Leistungsverbesserung aus-
gerichtet und ermöglicht eine Überwachung und Kontrolle der wichtigsten 
Abläufe. Die NADA Austria setzt weiterhin auf  Qualität und hat nach dem 
erfolgreichen Audit ihre ISO-Zertifizierung bis 2014 erneuern können.

Die NADA Austria war seit Anbeginn sehr darum bemüht, die internationale Zusam-
menarbeit zu forcieren. Ein Ausdruck dieser Bestrebungen ist die Übersetzung der 
Homepage der NADA Austria auf  Englisch. Schon seit Anfang 2009 besteht eine  
intensive 4-Länder Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich, der Schweiz und 
Österreich zur Abstimmung von gemeinsamen Vorgehensweisen und zum Austausch 
von Erfahrungen, Know-How und Materialien. Ein Höhepunkt dieser gemeinsamen 
Bemühungen war die Schulung aller Dopingkontrollore der DACH-Länder (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz) im November 2010 in Saalfelden.

Kampagne “Saubere Zeiten”

Mit der Kampagne „Saubere Zeiten“ tritt die NADA Austria gemeinsam mit ihren Partnern aus dem organisierten 
Sport Doping und Medikamentenmissbrauch aktiv entgegen. Die Zielgruppen dieses mehrjährigen Projektes sind 
neben den Sportlern alle Personen aus deren Umfeld. Daher stützt sich die Kampagne auf  die Säulen Jugend, Trainer, 
Spitzensport, Breitensport und Ärzte. Prävention kann nur gelingen, wenn alle am Sport beteiligten Akteure aufrich-
tig und nachhaltig an einem Strang ziehen. 
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Dieses Quality Austria-Zertifikat bestätigt die Anwendung 
und Weiterentwicklung eines wirksamen

Die Gültigkeit dieses Quality Austria-Zertifikates wird 
durch jährliche Überwachungsaudits und dreijährige 
Verlängerungsaudits aufrechterhalten.

TR Ing. Viktor Seitschek
BOARD

Konrad Scheiber
Geschäftsführer

Quality Austria Trainings-, 
Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH

Wien, am 23. Dezember 2008

Erstausstellung: 31. Mai 2002

Gültig bis: 30. Mai 2011

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH stellt folgender Organisation 
ein Quality Austria-Zertifikat aus:

Registrier-Nummer: 02654/0

Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter
http://www.qualityaustria.com/index.php?id=798&L=1 dokumentiert                           EAC: 35

2F0F2091-0B28-4D03-BA
65-644E48740F78
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Nationale Anti - Doping Agentur 
Austria GmbH
A-1030 Wien, Rennweg 46

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEMS
entsprechend den Forderungen der

ISO 9001:2008

www.nada.at

Eine Initiative der Mit freundlicher Unterstützung durch In Partnerschaft mit

http://www.nada.at/en
http://www.saubere-zeiten.at


Die Säule “Jugend gegen Doping” bildet den ersten Schwerpunkt der Kampagne “Saubere 
Zeiten” und beschäftigt sich mit der Zielgruppe der Jugendlichen zwischen 14 und 19 
Jahren und deren unmittelbarem Umfeld in Familie und Verein.

Die Botschaft der Initiative - “Wer dopt, betrügt.” - spiegelt die Einstellung der Kinder 
und Jugendlichen wieder, die Doping ganz klar als Lüge und Betrug ansehen. Ziel ist es, 
junge Sportler dabei zu unterstützen, dass sie selbstbewusst und aus eigener Entscheidung 
gegen Doping und Medikamentenmissbrauch eintreten. Dopingmentalität, also die Ein-
stellung, dass zum Erreichen von Erfolgen oder Wohlbefinden externe Substanzen oder 
Hilfsmittelchen notwendig sind, wird meist schon früh gelernt.

Eine wichtige Säule der Initiative „Jugend gegen Doping“ bildet der Online-
Bereich. Neben der eigens geschaffenen Kampagnen-Seite www.saubere-
zeiten.at wurde auch ein Facebook-Aufritt angelegt, um die Jugendlichen 
noch besser erreichen zu können. Dort gibt es, zusätzlich zur schon länger 
etablierten und gut angenommenen Internetseite www.nada.at, Themen-
schwerpunkte zu den großen Fragen „Was ist Doping?”, „Wer dopt?”, 
„Wie wird Doping bekämpft?”, „Warum wird gedopt?”, „Warum ist  
Doping verboten?”, „Risiken und Nebenwirkungen”, „Was müssen Train-
er, Betreuer, Eltern beachten?” sowie eventuelle „Dopingfallen“.

Gemeinsam mit GO-TV wurden Videos gedreht, die auch auf  dem neu 
geschaffenen YouTube-Kanal zur „Saubere Zeiten” Kampagne zu finden 
sind. Hier finden sich auch alle Videos der multimedialen Internetanwend-
ung „Bleib Sauber”, die sich speziell an junge Sportler, aber auch an Trainer, 
Betreuer und Eltern richtet und für das Selbststudium oder auch den Einsatz 
in Lehreinheiten oder Seminaren konzipiert ist.

Alle Broschüren der NADA Austria wurden überarbeitet und vereinheitlicht, es gibt nunmehr ein „Handbuch für 
Leistungssportler“, ein „Handbuch für Nachwuchs-, Breiten- und Freizeitsport“ und ein Handbuch für „Eltern, Train-
er und Betreuer“ sowie eine Information über Gendoping. Diese Broschüren sind - wie alle Informationsangebote 
der NADA Austria - kostenlos erhältlich und auch als Download verfügbar. ACHTUNG: Die Anti-Doping Bestim-
mungen haben sich seit 2009 nicht wesentlich geändert, weshalb auch ältere Versionen der Broschüren noch gültig 
sind.

http://www.saubere-zeiten.at/de/menu_main/jugend
http://www.saubere-zeiten.at
http://www.saubere-zeiten.at
http://www.facebook.com/SaubereZeiten
http://www.nada.at
http://www.youtube.com/user/SaubereZeiten
http://www.bleibsauber.nada.at/
http://www.saubere-zeiten.at/de/menu_3/intern:88/download


Ein weiterer Schwerpunkt der Kampagne ist die Info-Tour durch ganz Österreich, bei der Info-Stände bei über 40  
Jugendsportevents organisiert werden. Zusätzlich werden verstärkt Vorträge und Schulungen gehalten, so etwa 
auch bei jedem Bewerb der Schul Olympics. Alle Berichte zu den Info-Tour Stationen und kommende Termine 
finden sich ebenfalls auf  www.saubere-zeiten.at

 
Die NADA Austria und ihre Projektpartner sind für jede Art der Unterstützung, sei es durch Anzeigenschaltungen, 
Web-Banner, Verlinkungen oder redaktionelle Beiträge, etwa in Newslettern oder Webseiten, dankbar. Alle  Sujets,  
Logos und Banner finden Sie auf  der Homepage www.saubere-zeiten.at.

Sollten Sie Inhalte, Pressetexte, Druckunterlagen oder andere Versionen der Logos und Banner benötigen, wenden 
Sie sich bitte einfach an:

Mag. David Müller
Leiter Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria)

Rennweg 46-50/Top 1, 1030 Vienna Austria • Tel. +43 1 505 80 35 14 • Mobil +43 (0)664 88 43 22 6
Fax +43 1 505 80 35 40 14 • Email d.mueller@nada.at • Web www.nada.at

http://www.saubere-zeiten.at
http://www.saubere-zeiten.at
http://www.nada.at

